
             

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

362	 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin  67. Jahrgang  Nr. 19  28. Juli 2011 

Erste Verordnung
 
zur Änderung der Verordnung über die Förderung von Frauen 


und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(Frauenförderverordnung – FFV)
 

Vom 19. Juli 2011 

Auf Grund des § 13 Absatz 3 des Landesgleichstellungsgesetzes 
(LGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. September 2002 
(GVBl. S. 280), das zuletzt durch das Gesetz vom 18. November 
2010 (GVBl. S. 502) geändert worden ist, wird verordnet: 

Artikel I
 
Änderung der Frauenförderverordnung
 

Die Frauenförderverordnung vom 23. August 1999 (GVBl. 
S. 498), die durch Artikel III der Verordnung vom 29. Mai 2001 
(GVBl. S. 165) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1.	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Bei allen Aufträgen im Sinne des § 13 Absatz 1 des 

Landesgleichstellungsgesetzes von Berliner Vergabestellen 
im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen mit einem Auftragswert von voraussichtlich 
mindestens 25 000 Euro oder über Bauleistungen mit einem 
Auftragswert von voraussichtlich mindestens 200 000 Euro 
ist bereits in der Bekanntmachung auf § 13 Absatz 1 des 
Landesgleichstellungsgesetzes und den Inhalt dieser Rechts
verordnung hinzuweisen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Die“ die Wörter „Bie

terinnen und Bieter sowie Bewerberinnen und“ einge
fügt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „2“ nach dem Wort „Anlage“ 
gestrichen. 

2.	 § 2 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 neu eingefügt: 

„7. Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit 
Hilfe anerkannter und geeigneter Instrumente,“ 

b) Nummer 7 wird Nummer 8. 
c) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 neu eingefügt: 

„9. Teilnahme an anerkannten und geeigneten Maßnahmen 
und Initiativen, die Mädchen und junge Frauen für 
männlich dominierte Berufe interessieren sollen,“ 

d) Die Nummern 8 bis 13 werden die Nummern 10 bis 15. 
e) Nummer 14 wird Nummer 16 und wie folgt gefasst: 

„16. Möglichkeit befristeter Teilzeitarbeit, vorzugsweise 
vollzeitnah, mit Rückkehroption in eine Vollzeitarbeit, 
auch in Führungspositionen,“
 

f) Nummer 15 wird aufgehoben.
 
g) Es wird folgende Nummer 17 neu eingefügt:
 

„17. Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an 
betrieblicher Fortbildung, zu Vertretungseinsätzen und 
Rückkehrvereinbarungen für Beschäftigte in Eltern-
zeit,“ 

h) Nummer 16 wird Nummer 18 und erhält folgende Fassung: 
„18. Bereitstellung betrieblicher oder externer Kinderbe

treuung, auch für Arbeitszeiten außerhalb der üblichen 
Öffnungszeit der regulären Kinderbetreuung,“ 

i) Es wird folgende Nummer 19 neu eingefügt: 

„19. Bereitstellung geeigneter Unterstützung und Flexibili
tät am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die Erziehungs- 
und Pflegeaufgaben wahrnehmen,“ 

j)	 Die bisherigen Nummern 17 und 18 werden die Nummern 
20 und 21. 

3.	 § 3 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Unternehmen mit regelmäßig mehr als 250, aber 
nicht mehr als 500 Beschäftigten haben drei der in § 2 ge
nannten Maßnahmen auszuwählen.“ 

b) Es wird folgender Absatz 3 neu eingefügt: 
„(3) Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20, aber nicht 

mehr als 250 Beschäftigten haben zwei der in § 2 genannten 
Maßnahmen auszuwählen.“ 

c) Absatz 3 wird zu Absatz 4 und erhält folgende Fassung: 
„(4) Unternehmen mit regelmäßig nicht mehr als 20 Be

schäftigten haben eine der in § 2 Nummer 1 bis 20 genann
ten Maßnahmen auszuwählen.“ 

d) Absatz 4 wird zu Absatz 5 und erhält folgende Fassung: 
„(5) Die Feststellung der Zahl der Beschäftigten richtet 

sich nach § 23 Absatz 1 Satz 4 des Kündigungsschutzgeset
zes.“ 

4.	 § 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 
Weitere vertragliche Verpflichtungen 

Aufträge mit einem Auftragswert von voraussichtlich mindes
tens 25 000 Euro oder über Bauleistungen mit einem Auftrags
wert von voraussichtlich mindestens 200 000 Euro sind an Un
ternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten im Sinne des § 1 
Absatz 2 nur unter folgenden weiteren Vertragsbedingungen zu 
vergeben: 
1.	 Die Auftragnehmenden haben das geltende Gleichbehand

lungsrecht zu beachten. 
2.	 Sofern sich die Auftragnehmenden zur Vertragserfüllung an

derer bedienen, haben sie sicherzustellen, dass die Nachun
ternehmenden sich nach Maßgabe des § 3 zur Durchführung 
von Maßnahmen gemäß § 2 und zur Einhaltung der Ver
pflichtungen nach § 4 bereit erklären. Eine schuldhafte Ver
letzung dieser Verpflichtung durch die Nachunternehmen 
den wird den Auftragnehmenden zugerechnet. 

3.	 Auf Verlangen der Vergabestelle haben die Auftragnehmen
den die Einhaltung der übernommenen vertraglichen Ver
pflichtungen nach dieser Rechtsverordnung in geeigneter 
Form nachzuweisen.“ 

5.	 § 5 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Angebote, die auch nach Nachfristsetzung keine oder 
keine vollständige Erklärung nach § 1 Absatz 2 enthalten, 
werden nicht geprüft.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Soweit ein Bieter oder eine Bieterin an der Durchfüh

rung der nach § 3 erforderlichen Anzahl der in § 2 genannten 
Maßnahmen oder an der Übernahme einer Verpflichtung 
nach § 4 aus rechtlichen Gründen gehindert ist, ist dies in 
der Erklärung nach § 1 Absatz 2 anzugeben und erforderli
chenfalls nachzuweisen.“ 

6.	 Nach § 5 wird folgender § 6 neu eingefügt: 

„§ 6 
Nachweise 

(1) Jede Vergabestelle im Geltungsbereich von § 1 des Lan
desgleichstellungsgesetzes verlangt im Rahmen einer Stichpro
be in Höhe von mindestens fünf Prozent ihrer jährlichen Auf
tragsvergaben, die unter die Frauenförderverordnung fallen, von 
den Unternehmen einen Nachweis im Sinne des § 4 Nummer 3 
über die Einhaltung der nach dieser Rechtsverordnung über
nommenen Verpflichtungen. 

(2) Maßnahmen nach § 2 können durch eine anerkannte und 
geeignete Auszeichnung oder Zertifizierung zur Frauenförde
rung oder zu familienbewusster Personalpolitik nachgewiesen 
werden. Die in Absatz 1 genannten Vergabestellen legen im 
Zweifelsfall im Einvernehmen mit der für Frauenpolitik zustän
digen Senatsverwaltung fest, welche Auszeichnungen und Zerti
fizierungen als Nachweis im Sinne dieser Rechtsverordnung 
anerkannt und geeignet sind. Entsprechendes gilt für Instrumen
te nach § 2 Nummer 7 sowie Maßnahmen und Initiativen nach 
§ 2 Nummer 9. 

(3) Maßnahmen nach § 2 Nummer 12 können durch entspre
chende Angebote überbetrieblicher Ausbildungsstätten, die von 
den auftragnehmenden Unternehmen finanziert werden, nachge
wiesen werden, sofern Frauen der auftragnehmenden Unterneh
men berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Maßnahmen nach 
§ 2 Nummer 13.“ 

7.	 Der bisherige § 6 wird § 7 und erhält folgende Fassung: 

„§ 7 
Sanktionen 

Kommen die Unternehmen ihrer Verpflichtung zur Durchfüh
rung von Maßnahmen zur Förderung von Frauen und der Ver
einbarkeit von Beruf und Familie nicht nach oder verletzen sie 
die vertraglichen Verpflichtungen nach § 4, sollen sie bis zur 
Dauer von drei Jahren von der Auftragsvergabe auch als Nach
unternehmende ausgeschlossen werden. Gleiches gilt bei 
Falschangaben im Rahmen der Erklärung nach § 1 Absatz 2. Im 
Übrigen gelten die Sanktionen nach § 6 des Berliner Ausschrei
bungs- und Vergabegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.“ 

8.	 Nach § 7 wird folgender § 8 neu eingefügt: 

„§ 8 
Datenerhebung 

(1) Jede Vergabestelle im Geltungsbereich von § 1 des Landes
gleichstellungsgesetzes erhebt regelmäßig folgende Angaben: 
1.	 Anzahl aller ausgeschriebenen Aufträge, 
2.	 Anzahl der ausgeschriebenen Aufträge, bei denen die Frau
enförderverordnung Anwendung findet, 

3.	 Ergebnis der Prüfung der vorgelegten Nachweise nach § 6, 
4.	 Ergebnis der Kontrolle nach § 5 des Berliner Ausschrei

bungs- und Vergabegesetzes in der jeweils geltenden Fas
sung in Bezug auf die Verpflichtungen nach dieser Rechts
verordnung, 

5.	 Angaben über ausgesprochene Sanktionen nach § 7. 
(2) Alle Daten nach Absatz 1 werden im Abstand von zwei 

Jahren an die für Frauenpolitik zuständige Senatsverwaltung 
übermittelt. Die Übermittlung der Daten erfolgt zusammen mit 
den Daten gemäß § 19 Absatz 3 des Landesgleichstellungsgeset
zes beginnend mit dem Jahr 2012 nach dem Stichtag 30. Juni. 
Die Daten werden auf den von der für Frauenpolitik zuständigen 
Senatsverwaltung vorgegebenen Erhebungsunterlagen mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung erfasst und übermittelt. 
Die für Frauenpolitik zuständige Senatsverwaltung erstellt aus 
den Daten eine Analyse und berichtet darüber in dem Bericht 
über die Durchführung des Landesgleichstellungsgesetzes nach 
§ 19 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes.“ 

9.	 Der bisherige § 7 wird § 9. 
10. Anlage 1 wird aufgehoben. 
11. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „Anlage 2“ ersetzt durch 
das Wort „Anlage“. 

b)	 Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung 
ersichtliche Fassung. 

Artikel II
 
Inkrafttreten
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 19. Juli 2011 

Der Senat von Berlin 

Klaus W o w e r e i t Harald W o l f 
Regierender Bürgermeister Senator für Wirtschaft, 

Technologie und Frauen 
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Anhang zu Artikel I Nummer 11 
Anlage  
(zu § 1 Absatz 2 FFV) 
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